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   Bitte wenden! 

Ausgabe 08 

Juli 2021 

 COVID - Testungen in der Gemeinde Pölstal 
Aufgrund der höheren Durchimpfungsrate sowie den rückläufigen Testzahlen müssen wir 

Sie informieren, dass das Land Steiermark die bestehende Testbuslinie mit den Haltestellen 

Oberzeiring, Möderbrugg, St. Johann am Tauern ab 01. August 2021 einstellen wird.  

Die Marktgemeinde Pölstal wird aber weiterhin eine Testmöglichkeit mit kostenlosen und 

kontrollierten Selbsttests (Antigen-Schnelltests) im Gemeindezentrum in Möderbrugg an-

bieten. Aber Achtung: Die Testzeiten werden ab Montag, 02. August 2021 geändert. 

Änderung der Testzeiten im Gemeindeamt: 
 

Jeden Montag:  07:00 - 09:00 Uhr  (Selbsttest, Gemeindezentrum Möderbrugg)  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Jeden Mittwoch:  16:00 - 18:00 Uhr (Selbsttest, Gemeindezentrum Möderbrugg)  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Jeden Freitag:   15:30 - 18:30 Uhr (Selbsttest, Gemeindezentrum Möderbrugg)  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Wichtige Informationen: Bitte kommen Sie mit einem Mundschutz sowie der E-Card zum 

Test. Das Testprotokoll mit dem Ergebnis erhalten Sie dann per SMS oder per E-Mail. Das 

Testzertifikat ist weiterhin 48 Stunden gültig und hat gleiche Gültigkeit wie Testungen in der 

Teststraße oder in Apotheken. Dieses Testzertifikat kann als Zutrittstest für körpernahe Dienst-

leistungen wie z.B. Fußpflege, Frisör, Masseur usw... verwendet werden. ACHTUNG:              

Für gewisse Bereiche (z.B. Diskotheken usw...) wird ab 22. Juli 2021 ein PCR Test benötigt. 

Die Selbsttestung wird von Ihnen persönlich unter Aufsicht eines Gemeindebediensteten 

durchgeführt. Eine Anmeldung für die Selbsttestung ist weiterhin nicht notwendig! 

Allfällige Terminänderungen werden sofort auf der Homepage der Marktgemeinde Pölstal 

unter www.poelstal.gv.at/coronatestungen-im-poelstal/ sowie per BürgerSMS bzw. Postwurf 

bekanntgegeben. Das gesamte Team der Marktgemeinde Pölstal wünscht Ihnen allen   

einen schönen und erholsamen Sommer. Und das wichtigste: BLEIBEN SIE GESUND! 
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Ausgabe alter Schulmöbel in der VS Möderbrugg 

Diesen Sommer werden in der Volksschule in Möderbrugg die alten Schulmöbel gegen 

neue Möbel getauscht. Bei Bedarf können Eltern und interessierten Personen die alten und 

nicht mehr benötigten Tische und Sessel besichtigen und gegebenenfalls auch kostenlos       

mitnehmen (solange der Vorrat reicht!). Der Transport muss selbst organisiert werden. 

Haben Sie Interesse an alten Schulmöbel? 

Bei Interesse an alten Tischen & Sesseln bitte im Marktgemeindeamt Möderbrugg melden. 

Kontaktadresse: Marktgemeinde Pölstal      (Im Dorf 2, 8763 Möderbrugg, www.poelstal.gv.at) 

Ansprechperson: Gerald Reitinger   (gerald.reitinger@poelstal.gv.at bzw. Tel.: 03571/2204-402) 

Information Lärmschutzverordnung (Oberzeiring) 

Der Gemeinderat der Altgemeinde Oberzeiring hat am 05.11.1990 eine Lärmschutzver-

ordnung für das Ortsgebiet von Oberzeiring beschlossen, welche seit 01.01.1991 in Kraft ist. 

Was fällt unter diese Lärmschutzverordnung? 

• Lärmbelästigende Gartenarbeit mit großer Geräuschentwicklung 

 (Rasenmäher, Heckenschere oder sonstige Geräte mit Verbrennungsmotor) 

• Lärmbelästigende Hausarbeiten mit unzumutbarer Geräuschentwicklung 

 (Ausklopfen von Teppichen, Hämmern, Sägen, Schleifen, Bohren sowie das Laufen lassen von 

 Motoren jeglicher Art) 

Lärmbelästigende Garten– bzw. Hausarbeiten dürfen nur von Montag bis Samstag in der 

Zeit von 07:00 bis 13:00 Uhr sowie von 15:00 bis 20:00 Uhr durchgeführt werden. Die Ausfüh-

rung solcher Arbeiten an Sonn– und Feiertagen ist verboten. 

Landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Betriebe sind von dieser Verordnung nicht 

betroffen. Für diese Betriebe gelten die bundes– und landesgesetzlichen Bestimmungen. 


